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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Covid-Schutzimpfung im Basisimpfschema der Bundeswehr 

 

1. Rechtliche Qualität der Aufnahme der Covid-Schutzimpfung in das Basisimpfschema der 
Bundeswehr 

§ 17a Abs. 2 Nr. 1 Soldatengesetz (SG)1 sieht eine Duldungspflicht hinsichtlich von gesondert 
festgelegten Impf- und Prophylaxemaßnahmen im Rahmen einer allgemeinen Gesunderhaltungs-
pflicht der Soldatinnen und Soldaten vor.2 Dabei schränkt das Gesetz das Grundrecht auf körper-
liche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) ausdrücklich ein. 

Welche Impf- und Prophylaxemaßnahmen von der Duldungspflicht umfasst sind, bestimmt das 
Basisimpfschema der Bundeswehr.3 Dessen Umfang und Inhalt sind in der Zentralen Dienstvor-
schrift (ZDv) A-840/8 „Impf- und weitere ausgewählte Prophylaxemaßnahmen“ und den gleich-
namigen Allgemeinen Regelungen (AR) A1-840/8-4000 festgelegt, welche die ZDv ergänzen. 

Der ministerielle Erlass der damaligen Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vom  
24. November 2021 verfügte, dass die Schutzimpfung gegen Covid-19 in das Basisimpfschema 
der Bundeswehr aufgenommen wird.4 

 

1 Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten, BGBl. 2023 I, Nr. 140,  SG - Gesetz über die Rechtsstellung der Sol-
daten (gesetze-im-internet.de). 

2 Vgl. Wissenschaftliche Dienste, Kurzinformation, WD 2 - 3000 - 084/21, „Duldungspflicht für Covid-19-Schutz-
impfung bei der Bundeswehr“, WD-2-084-21-pdf-data.pdf (bundestag.de). 

3 Basisimpfschema der Bundeswehr, Stand 1. Dez. 2023, Impfungen und Duldungspflicht (bundeswehr.de). 

4 Im Rahmen des Verfahrens nach § 38 Abs. 3 S. 3 Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz (v. 29.8.2016, 
BGBl. I, S. 3932, SBG - Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz (gesetze-im-internet.de)) wurden der  
Gesamtvertrauenspersonenausschuss, die Hauptschwerbehindertenvertretung und der Hauptpersonalrat betei-
ligt sowie das Kommando Sanitätsdienst. 

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 
Covid-Schutzimpfung im Basisimpfschema der Bundeswehr 

https://www.gesetze-im-internet.de/sg/BJNR001140956.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sg/BJNR001140956.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/917998/6d2ae92082666086604a0c222e3c9fe4/WD-2-084-21-pdf-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/sanitaetsdienst/medizin-und-gesundheit/impfungen-und-duldungspflicht
https://www.gesetze-im-internet.de/sbg_2016/BJNR206510016.html


Kurzinformation 
Covid-Schutzimpfung im Basisimpfschema der 
Bundeswehr 
 

 

 

 

Fachbereich WD 2 (Auswärtiges, Völkerrecht, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Verteidigung, Men-
schenrechte und humanitäre Hilfe) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 2 

Dieser Erlass stellt insoweit eine Änderung der Allgemeinen Regelungen AR A1-840/8-4000 zur 
ZDv A-840/8 dar.5 Rechtsgrundlage des Erlasses ist § 10 Abs. 4 i.V.m. 17a Soldatengesetz.  

Der Erlass ist nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)6 rechtmäßig. Es 
handelt sich demnach um eine unmittelbar geltende dienstliche Maßnahme, die eine Duldungs-
pflicht bezüglich der Impfung begründet. 

 

2. Aufhebung einer COVID-19-Impfpflicht für Soldaten und Soldatinnen 

Ein Rechtsakt kann grundsätzlich durch einen gleichartigen Rechtsakt aufgehoben werden (actus-
contrarius). Erforderlich zur Aufhebung einer COVID-19-Impfpflicht für Soldaten und Soldatin-
nen wäre also ein erneuter entsprechender Erlass des Bundesministers der Verteidigung. Bezüg-
lich der Beteiligung Dritter sind die Vorgaben des Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz-
tes (SGB) zu berücksichtigen. 

Das BMVg ist, da es sich hier um eine Daueranordnung handelt, verpflichtet, die Aufrechterhal-
tung der Covid-19-Impfung im Basisimpfschema auch in Zukunft zu evaluieren und auf ihre Ver-
hältnismäßigkeit hin zu überprüfen. Das BVerwG führt dazu aus: 

„Das Nachlassen der Gefährlichkeit des SARS-CoV-2-Virus und die Verringerung der Effektivität der 
aktuell verfügbaren Impfstoffe sind Umstände, die eine erneute Ermessensentscheidung insbeson-
dere für die Anordnung weiterer Auffrischimpfungen angezeigt erscheinen lassen.“7 

Daneben gibt es die Möglichkeit, einen Erlass des Bundesministeriums der Verteidigung 
gem. § 17 Absatz 3 i. V. m. § 21 Absatz 1 und 2 WBO vom BVerwG überprüfen zu lassen. 

*** 

 

5 Vgl. Beschluss des BVerwG vom 7. Juli 2022 - 1 WB 2.22 – Rn. 34, BVerwG 1 WB 2.22, Beschluss vom 07. Juli 
2022 | Bundesverwaltungsgericht. 

6 BVerwG, Beschluss vom 7. Juli 2022 - 1 WB 2.22 – Rn. 23, 25, 30, BVerwG 1 WB 2.22, Beschluss vom 07. Juli 
2022 | Bundesverwaltungsgericht. 

7 BVerwG, Beschluss vom 7. Juli 2022 - 1 WB 2.22 – Rn. 77, 135, BVerwG 1 WB 2.22, Beschluss vom 07. Juli 2022 
| Bundesverwaltungsgericht. 
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